	Firmenname/Stempel
	


Magistrat der Freistadt Eisenstadt 
verkehr@eisenstadt.at

Verkehrsangelegenheiten
Fax: 02682/705-146
Hauptstraße 35

7000 Eisenstadt
Datum:

Betr.: Straßenpolizeiliche Bewilligung
Die gefertigte Firma ersucht um die straßenpolizeiliche  Bewilligung gemäß § 90 der Straßenverkehrs-ordnung 1960. Folgende Angaben werden hiezu gemacht:

	Art der Benützung
	(
	Aufstellung eines Gerüstes
	(
	Lagerung von Baumaterial

	
	(
	Abstellen eines Anhängers
	(
	Abstellen eines Fahrzeuges

	
	(
	Grabungsarbeiten
	(
	


	Beginn der

Benützung
	Datum:
	
	Uhrzeit:
	


	Ende der

Benützung
	Datum:
	
	Uhrzeit:
	


	Bereich der

Benützung
	Straße(n)
	
	
	Nr.:


Für die Baustelle ist seitens des Bewilligungswerbers verantwortlich und jederzeit erreichbar:

	Name:
	Telefon/Mobiltelefon:


Wichtiger Hinweis:

Der Magistrat der Freistadt Eisenstadt weist darauf hin, dass beim Verschließen neu gegrabener Künetten, Probeschlitzen und dgl. mit noch mehr Sorgfalt gearbeitet werden muss!

Wenn nach provisorischer Erstverschließung bzw. nach der definitiven Wiederherstellung diverser Künetten, Probeschlitzen und dgl. (wo nach den Richtlinien der RVS vorzugehen ist) Setzungen oder Unebenheiten auftreten, die zu einer Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer führen könnten, sieht sich der Magistrat der Freistadt Eisenstadt veranlasst, auf Grund der Bestimmungen des § 1319a ABGB (Wegehaftung) diese Gefahrenstelle sofort und unverzüglich abzusichern.

Diese Kosten der Absicherung bzw. die Kosten der weiteren Überwachung dieser Gefahrenstelle werden lt. Tarifordnung des Bauhofes Eisenstadt berechnet und gehen zu Lasten der aufgrabenden Baufirma bzw. des Bewilligungswerbers. Diese Absicherung bzw. Überwachung dauert so lange an, bis die zuständige Baufirma bzw. der Bewilligungswerber die Gefahrenstelle behoben hat, und der Haftung weiter nachkommt.

	
	
	
	
	



Datum:
Unterschrift

In der Anlage wird eine Planskizze übersandt!

